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tretungsorgane der Arbeitnehmer gefehlt haben; hier versehen
sie die Aufgaben teils von Arbeiterausschüssen, teils von
Schlichtungsämtern.

IV. Die Ausdehnung des Wirkungsbereichs der Lohnämter.
Für Gewerbe mit mangelhafter oder fehlender Organisation

hatte der Whitleyausschuß selbst die sofortige Errichtung von ge¬
meinschaftlichen Räten, die in der beiderseitigen Organisation ver¬
ankert sind, für undurchführbar erklärt und sich statt dessen für
eine Ausdehnung des Prinzips der Lohnämter in zweifacher Hin¬
sicht ausgesprochen. Einmal sollten derartige Ämter auch außer¬
halb des Kreises der sogenannten Schwitzgewerbe errichtet werden,
sodann sollte ihre Kompetenz eine Erweiterung über die Fest¬
setzung der Löhne hinaus auf die Regelung der Arbeitszeit und
der allgemeinen Arbeitsbedingungen erfahren 1

). Diesen An¬
regungen ist durch den Trade Boards Amendment Act von 1918
teilweise Genüge geschehen. Die Lohnämter, wie sie 1909 zu¬
nächst für vier Schwitzgewerbe mit vorwiegend hausindustrieller
Produktionsweise eingeführt worden sind, werden auf Grund von
Vorschlägen der Parteien durch den Arbeitsminister mit einem
unparteiischen Vorsitzenden an der Spitze ernannt; ihre Tätigkeit
beschränkte sich ursprünglich auf die Festsetzung von Mindest¬
löhnen, die durch ministerielle Verfügung Gesetzeskraft erlangen.
Das Gesetz hat sich gut bewährt. Es hat nicht nur erhebliche
Verbesserungen in bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen in
den sozial und wirschaftlich rückständigsten Industrien bewirkt,
ohne, wie es scheint, die Existenzgrundlagen dieser Industrien
selbst zu gefährden, sondern es hat sich auch in hohem Maße als
organisationsfördernd für die Arbeiterschaft der betreffenden Ge¬
werbe erwiesen und ihren gesamten Status gehoben 2

). Bereits
vor dem Kriege war es auf vier weitere Gewerbe ausgedehnt
worden und umfaßte 1913 419900 Personen, darunter 310000 Frauen,
in 17000 Betrieben. Einen bedeutsamen Schritt zur Ausdehnung
des Gedankens der Lohnämter brachte das Getreideproduktions¬
gesetz von 1917, das in Verbindung mit den der Landwirtschaft

*) Industrial Councils and Trade Boards. Industrial Reports, Nr 3. Pu-
blished by the Ministry of Labour.

2
) »Trade Boards at Work« by W. Addington Willis with an Intro¬

duktion by Professor L. T. Hobhouse, 1920, gibt einen interessanten Über¬
blick über die bisherige Tätigkeit und die aus ihr hervorgegangene Rechtsprechung
der Lohnämter.


	-

